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 Berufsbetreuer – kein Job wie jeder andere 
    

 

    
 

   
 

Mehr Informationen 
 

 
    

 

Berufsbild 
Als Berufsbetreuer/in werden Sie vom Betreuungsgericht bestellt. 

 

Sie beraten, unterstützen und vertreten volljährige Menschen, welche in ihrer 

Rechts- und Handlungsfähigkeit durch eine körperliche, seelische oder geistige Behinderung oder einer psychischen 

Erkrankung hilfsbedürftig sind.  

Rechtliche Betreuer/innen arbeiten nach dem Wunsch des Betreuten und zu dessen Wohl. Sie koordinieren, 

organisieren und vermitteln Hilfen. 

Sie üben Rechtshandlungen in unterschiedlichen Aufgabenkreisen  

aus, z.B. im Bereich der Gesundheitssorge, den Behördenangelegenheiten, der Vermögenssorge u.v.m.  

und handeln unter Aufsicht des Staates. 

 

Rahmenbedingungen 
Die Berufsbetreuer/innen werden von der örtlichen  

Betreuungsbehörde  

beim Betreuungsgericht vorgeschlagen. 

Berufsbetreuer/innen arbeiten als Selbstständige/r, in einer 

Bürogemeinschaft mit anderen Berufsbetreuern oder als  

Angestellte bei einem Betreuungsverein. 

 

Die Arbeitszeit kann zeitlich flexibel eingeteilt werden.  

Selbstständiges Arbeiten ist Voraussetzung. 

Die Zusammenarbeit mit den Klienten findet eigenverantwortlich statt. 

Immer mit dem Ziel zum Wohl des Betroffenen zu handeln. 

 

 



 

 
 
 

Berufliche Qualifikation 
Basisqualifikation 

 

 Abgeschlossene Lehre oder abgeschlossenes Studium, insbesondere aus den Professionen: 

Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik, Psychologie, Medizin oder Recht 

 Kenntnisse des Betreuungsrechtes 

 

Empfehlenswerte Voraussetzungen 

 

 Kenntnisse der Netzwerke und der häufigsten Wirkungskreise einer Betreuung 

 medizinisches, psychiatrisches und psychologisches Hintergrundwissen 

 

Rechts- und Arbeitsgrundlagen 

 

 BtR - Betreuungsrecht 

 Rechtsgrundlagen §§ 1896-1908k BGB 

 Z.T. FamFG §271ff. 

 SGB 

 VBGB 

 

Persönliche Voraussetzungen 
 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse 

 Bereitschaft Betreuungen mehrjährig zu führen 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Verlässlichkeit und Verbindlichkeit 

 Erreichbarkeit und Mobilität 

 Organisationsfähigkeit 

 Empathie 

 Akzeptanz anderer Lebensentwürfe und Lebensführungen 

 Flexibilität 

 hohe psychische Belastbarkeit 

 Motivation zur Fort- und Weiterbildung 

 Kommunikationsfähigkeit, besonders in Konfliktsituationen 

 Fähigkeit zur Abgrenzung 

 
Bewerbungen 
Erforderliche Bewerbungsunterlagen 

 

 Schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen 

 Nachweise über Kenntnisse im Betreuungsrecht / praktische Erfahrung im sozialen Bereich 

 Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses 

 sowie ein Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis 

 
 


